
Maßgebliche Bestandteile eines Bewirtschaftungsplans 

(Stand: 09.05.2012) 

Der Grundlagenteil 

Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH): 

 die signifikant vorkommenden Lebensraumtypen nach Anhang I sowie die Artenvorkommen nach 

Anhang II der FFH-Richtlinie 

 die lebensraumtypischen und  besonders charakteristischen Arten der Lebensraumtypen (soweit  

sie für den „günstigen Erhaltungszustand“ maßgeblich sind 

 die Habitate der o. g. Arten  

 die für einen „günstigen Erhaltungszustand“ notwendigen Flächen, standörtlichen  

Voraussetzungen, funktionalen Beziehungen und Lebensraumstrukturen 

 

Vogelschutzgebiete (VSG): 

 die signifikant vorkommenden Vogelarten nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie,  

die schutz- und managementrelevant sind 

 die Habitate der o. g. Vogelarten 

 die für einen „günstigen Erhaltungszustand“ notwendigen Flächen, standörtlichen  

Voraussetzungen, funktionalen Beziehungen und Lebensraumstrukturen 

 

Der Maßnahmenteil 

Erhaltungsmaßnahmen: 

 Sicherung bzw. Erhaltung des aktuellen Zustandes (A, B)  

 Wiederherstellung des günstigen Zustandes „B“ aus dem aktuell ungünstigen Zustand „C“ 

 

Optionale Verbesserungsmaßnahmen: 

 Aktuellen Zustand „B“ verbessern bzw. entwickeln nach „A“ (= hervorragende Ausprägung). 

 

Nach Erstellung der Bewirtschaftungsplanung erfolgt eine Priorisierung durch das LUWG, um die 

Maßnahmen zur Verbesserung vorrangig für prioritäre Arten und LRT bzw. Arten und LRT mit landes-, 

bundes- und EU-weit ungünstigem Zustand umzusetzen. 

 
 
Zu jedem Bewirtschaftungsplan gehört ein Kartenteil mit Grundlagenkarte und Maßnahmenkarte. 

Abhängig von der Größe des beplanten Gebietes variieren die Kartenmaßstäbe zwischen  1 : 1.500  

und 1 : 15.000. Die Größe des Kartenformats entspricht ca. DIN A1. Für einen Bewirtschaftungsplan 

kann es jeweils mehrere Teilkarten geben.  


